
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/2/9 10ObS337/97z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1998

Norm

ASVG §293 Abs3

GSVG §150 Abs3

Rechtssatz

§ 293 Abs 3 ASVG/§ 150 GSVG verhindert, daß eine Person, die zwei Leistungen aus einer gesetzlichen

Pensionsversicherung bezieht, zwei Ausgleichszulagen erhält und so zu einem höheren Bezug gelangen würde, als

dem für sie bestimmten Richtsatz.
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